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NEUES AUS DER GESETZGE-
BUNG 

Reform der reduzierten Mehr-
wertsteuersätze in der EU 
Europäische Kommission, Pres-
semitteilung vom 7. Dezember 
2021 

Die derzeitigen EU-Vorschriften 
über die Mehrwertsteuersätze 
sind fast dreißig Jahre alt und 
bedurften angesichts der Ent-
wicklung der Mehrwertsteuervor-
schriften im Laufe der Jahre ins-
gesamt dringend einer Moderni-
sierung, so die Europäische 
Kommission in ihrer Pressemit-
teilung vom 7. Dezember 2021. 
Daher hatte die Kommission 
2018 eine Reform der Mehrwert-
steuersätze vorgeschlagen. 

Mit der Einigung am 7. Dezem-
ber 2021 soll sichergestellt wer-
den, dass die EU-Mehrwertsteu-
ervorschriften mit den gemeinsa-
men politischen Prioritäten der 
EU voll und ganz im Einklang 
stehen. Durch die angekündig-
ten Änderungen sollen diese As-
pekte wie folgt angegangen wer-
den: 

‒ Das Verzeichnis der Ge-
genstände und Dienstleis-
tungen (Anhang III der 
MwSt-Richtlinie), auf die 

alle Mitgliedstaaten ermä-
ßigte Mehrwertsteuersätze 
anwenden können, soll ak-
tualisiert werden. Dem Ver-
zeichnis neu hinzugefügt 
wurden unter anderem Ge-
genstände und Dienstleis-
tungen, die dem Schutz der 
öffentlichen Gesundheit die-
nen, umweltfreundlich sind 
und den digitalen Wandel 
begünstigen. Sobald die 
Vorschriften in Kraft treten, 
wird es den Mitgliedstaaten 
erstmals auch möglich sein, 
bestimmte aufgeführte Ge-
genstände und Dienstleis-
tungen zur Deckung der 
Grundbedürfnisse von der 
Mehrwertsteuer zu befreien. 

‒ Bis 2030 wird die Möglich-
keit der Mitgliedstaaten ab-
geschafft, ermäßigte Steu-
ersätze und Steuerbefreiun-
gen auf Gegenstände und 
Dienstleistungen anzuwen-
den, die als schädlich für 
die Umwelt und die Klima-
schutzziele der EU gelten. 

‒ Ausnahmeregelungen und 
Befreiungen für bestimmte 
Gegenstände und Dienst-
leistungen, die derzeit aus 
historischen Gründen in be-
stimmten Mitgliedstaaten 
gelten, können künftig von 
allen Ländern angewandt 
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werden, um für Gleichbe-
handlung zu sorgen und 
Wettbewerbsverzerrungen 
zu vermeiden. Bis 2032 ab-
geschafft werden müssen 
dagegen bestehende Aus-
nahmeregelungen, die nicht 
durch Gemeinwohlziele – 
andere als die zur Unter-
stützung der EU-Klima-
schutzmaßnahmen – ge-
rechtfertigt sind. 

Bitte beachten Sie: 
Die aktualisierten Vorschriften 
werden nun dem Europäischen 
Parlament zur Konsultation über 
den endgültigen Text bis März 
2022 übermittelt. Nach ihrer 
förmlichen Annahme durch die 
Mitgliedstaaten treten die 
Rechtsvorschriften 20 Tage 
nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft, sodass die Mit-
gliedstaaten das neue System 
ab diesem Zeitpunkt anwenden 
können. 

 

Koalitionsvertrag zwischen 
SPD, Bündnis 90 / Die Grünen 
und FDP 

Der Koalitionsvertrag der Regie-
rungsparteien hat folgende um-
satzsteuerrechtliche Inhalte: 

‒ Weiterentwicklung der Ein-
fuhrumsatzsteuer 

‒ Bekämpfung Umsatzsteuer-
betrug: Einführung eines bun-
desweit einheitlichen elektro-
nischen Meldesystems, das 
für die Erstellung, Prüfung 
und Weiterleitung von Rech-
nungen verwendet wird. Ein-
setzen auf EU-Ebene für ein 
endgültiges Mehrwertsteuer-
system (zum Beispiel Re-
verse-Charge) 

‒ Beibehaltung der Umsatz-
steuerbefreiung für gemein-
wohlorientierte Bildungs-
dienstleistungen 

Man darf gespannt sein, mit wel-
chen konkreten Inhalten eine 
Umsetzung dieser Themen er-
folgt. 

 

NEUES VOM BFH 

Abgrenzung Lieferung und 
sonstige Leistung bei der Ab-
gabe von Speisen 
BFH, Urteil v. 26. August 2021, 
V R 42/20 

Der BFH kommt zum Ergebnis, 
dass die Nutzung eines Food-
Courts in einem Einkaufs- 
zentrum beim Verzehr von Spei-
sen als überwiegendes Dienst-
leistungselement zum Vorliegen 
einer sonstigen Leistung führen 
kann. Dies ist der Fall, wenn die 
Einräumung dieser Nutzungs-
möglichkeit aus der Sicht eines 
Durchschnittsverbrauchers dem 
Speisenanbieter zuzurechnen 
ist. Für die Annahme einer sons-
tigen Leistung genügt dabei die 
Ausgabe von Speisen auf einem 
Tablett. Und zwar muss das 
Tablett typischerweise dazu die-
nen, es dem Kunden zu ermögli-
chen, die von ihm erworbenen 
Speisen zu einem Verzehrort in 
der Nähe (hier dem Food-Court) 
zu bringen und diese dort an ei-
nem Tisch mit Sitzmöglichkeit zu 
verzehren. 

Sachverhalt 
Ein Unternehmen unterhält eine 
Kette sogenannter Fast-Food-
Restaurants im Bereich der Sys-
temgastronomie. Sie mietete im 
März 2011 gewerbliche Flächen 
in einem Einkaufszentrum an. 

Die Fast-Food-Filiale verfügte 
über keinen eigenen Sitz- und 
Verzehrbereich und auch nicht 
über Sanitäreinrichtungen. Die 
Ladenfläche enthielt eine soge-
nannte Fast-Food-Ausgabe-
stelle, in der das Unternehmen 
Speisen zubereitete und über 
eine Verkaufstheke an Kunden 

gegen Entgelt abgab. Eine Kun-
denstehfläche, die zur mietver-
traglichen Ladenfläche gehörte, 
war für die Entgegennahme der 
Speisen durch die Kunden be-
stimmt.  

Nach den Vereinbarungen zum 
Mietvertrag verfügte das Ein-
kaufszentrum über Anlagen und 
Einrichtungen, die von den Kun-
den des Zentrums und Mietern, 
wie dem Unternehmen, gemein-
schaftlich genutzt werden konn-
ten. Hierzu gehörte neben tech-
nischen Anlagen insbesondere 
ein möblierter Sitz- und Verzehr-
bereich als sogenannter Food-
Court sowie dazugehörige Toi-
letten. 

Der gemeinsame Sitz- und Ver-
zehrbereich stand vertragsge-
mäß allen Kunden des Zentrums 
zur Mitbenutzung zur Verfügung. 
Ein Recht auf eine eigene be-
sondere Nutzung einzelner Flä-
chen des Food-Courts hatte das 
Unternehmen nicht. Die Vermie-
terin übernahm keine Gewähr 
dafür, dass Sitzplätze für Besu-
cher stets in ausreichender An-
zahl zur Verfügung standen. Der 
eigentliche Sitzbereich war 
räumlich durch eine Erhebung, 
Balustrade/Geländer und Stufen 
vom Ausgabebereich des Unter-
nehmens abgetrennt. 

Die Kosten für den gemeinsa-
men Sitz- und Verzehrbereich 
wurden von den beteiligten Mie-
tern gleichmäßig getragen. Die 
von diesen Mietern verein-
nahmte Nebenkostenpauschale 
wurde zur Verminderung der ins-
gesamt anfallenden Nebenkos-
ten verwendet. 

Das Unternehmen bot in seiner 
Filiale Speisen an, die es in der 
ganz überwiegenden Anzahl der 
Fälle nicht auf Einzelbestellung 
eines Kunden, sondern kontinu-
ierlich und entsprechend der all-
gemeinen Nachfrage zuberei-
tete. Die Speisen wurden über 
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eine Verkaufstheke ausschließ-
lich mittels Einwegverpackungen 
an die Kunden abgegeben. Ein 
Kellner-Service oder eine gastro-
nomische Bedienung waren 
nicht vorhanden. 

Streitig ist, ob die Abgabe der 
Speisen eine Lieferung ist, die 
dem ermäßigten Steuersatz un-
terliegt. Dies hat das Finanzge-
richt in erster Instanz bejaht. 

Urteil 
Die Abgabe von Speisen kann 
sowohl im Rahmen einer steuer-
ermäßigten Lieferung als auch 
als eine dem Regelsteuersatz 
unterliegenden Dienstleistung 
erfolgen. Abzustellen ist auf die 
Sicht des Durchschnittsverbrau-
chers. Maßgebend ist eine Ge-
samtbetrachtung aller Um-
stände, unter denen der Umsatz 
erfolgt. Im Rahmen dieser Ge-
samtbetrachtung ist die qualita-
tive und nicht nur die quantitative 
Bedeutung der Dienstleistungs-
elemente im Vergleich zu den 
Elementen einer Lieferung zu 
bestimmen. 

Im Streitfall hat das Finanzge-
richt die maßgebliche Sichtweise 
des Durchschnittsverbrauchers 
nicht hinreichend beachtet. Und 
zwar hat es nicht beachtet, dass 
dem Durchschnittsverbraucher 
die Vereinbarungen des Unter-
nehmens mit seiner Vermieterin 
zur Nutzung des Food-Courts 
beim dortigen Verzehr der von 
dem Unternehmen erworbenen 
Speisen nicht bekannt sind. Das 
Unternehmen macht insoweit zu-
treffend geltend, dass ein Durch-
schnittsverbraucher die Einrich-
tungen des Food-Courts – beim 
Fehlen weiterer für die Abgren-
zung maßgeblicher Umstände – 
zunächst einmal als solche des 
Zentrumsbetreibers ansieht. 

Ein Food-Court, der von den 
Kunden mehrerer Unternehmer 
genutzt wird, die an diese Spei-
sen gegen Entgelt abgeben, 
kann jedoch, auch wenn es sich 

um die Einrichtung eines Zen- 
trumsbetreibers handelt, aus der 
maßgeblichen Sicht des Durch-
schnittsverbrauchers diesen Un-
ternehmern zuzurechnen sein. 
Hierfür kommt es nicht zwingend 
darauf an, dass einzelne Berei-
che des Food-Courts für die All-
gemeinheit erkennbar nur für die 
Nutzung durch die Kunden des 
jeweiligen Unternehmers vorge-
sehen sind, woran es im Streit-
fall in Bezug auf das Unterneh-
men unstreitig fehlt. 

Ausreichend ist vielmehr auch, 
dass der Durchschnittsverbrau-
cher aufgrund anderer Um-
stände davon ausgehen kann, 
dass er als Kunde des Unterneh-
mens zur Nutzung des Food-
Courts berechtigt ist. Hierfür ge-
nügt die Ausgabe der Speisen 
mit einem Tablett, da dieses ty-
pischerweise dazu dient, es dem 
Kunden zu ermöglichen, die von 
ihm erworbenen Speisen zu ei-
nem Verzehrort in der Nähe (hier 
dem Food-Court) zu bringen und 
diese dort an einem Tisch mit 
Sitzmöglichkeit zu verzehren. 

Es erschöpft sich dann die Leis-
tung des Unternehmens auch 
aus Sicht eines Durchschnitts-
verbrauchers nicht auf die bloße 
Bestellung, Bezahlung und Mit-
nahme von Speisen am Ver-
kaufstresen, sondern stellt sich 
als weitergehender Vorgang dar, 
der den Speisenverzehr in un-
mittelbarer Nähe zur Ausgabe-
stelle einschließt. 

Dabei können im Rahmen einer 
Gesamtwürdigung für das Vorlie-
gen ausreichender unterstützen-
der Dienstleistungen des Unter-
nehmens indiziell auch dessen 
Zahlungen für die Nutzung des 
Food-Courts, bezogen auf eine 
Spülküche und das Betriebsper-
sonal für den Food-Court, zu be-
rücksichtigen sein. 

Unterschiedliche Öffnungszeiten 
des Food-Courts und des Unter-
nehmens sind nur insoweit von 

Bedeutung, als Speisenabgaben 
zu Zeiten, zu denen der Food-
Court geschlossen ist, nicht zu 
einer sonstigen Leistung führen 
können. 

Bei seiner Entscheidung wird 
das Finanzgericht schließlich ge-
gebenenfalls die Schätzung des 
Finanzamts zu überprüfen ha-
ben, wobei der Frage nachzuge-
hen ist, ob es bei dieser Schät-
zung eine Aufteilung nach Kun-
den, die den Food-Court nutzen 
und denen, auf die dies nicht zu-
trifft, vorgenommen hat. Denn in-
soweit geht der EuGH davon 
aus, dass keine sonstige Leis-
tung vorliegt, wenn sich der End-
kunde dafür entscheidet, die ma-
teriellen und personellen Mittel, 
die ihm vom Unternehmen ne-
ben dem Verzehr der bereitge-
stellten Speisen angeboten wer-
den, nicht in Anspruch zu neh-
men (EuGH-Urteil vom 22. April 
2021 – Rs. C-703/19 - Dyrektor 
Izby Administracji Skarbowej w 
Katowicach). Diese Aufteilung 
kann entsprechend der vom 
Kunden verlautbarten Absicht 
zur Nutzung des Food-Courts o-
der entsprechend der Mitnahme 
von Speisen auf einem Tablett 
erfolgen. 

Bitte beachten Sie:  
Es kommt somit entscheidend 
darauf an, in welcher Form (Ta-
blett oder Mitnahmeverpackung) 
die Speisen abgegeben werden, 
sodass dem Durchschnittsver-
braucher klar war, dass er die 
Speisen vor Ort verzehren kann 
oder aber diese zur Mitnahme 
gedacht sind und somit der Re-
gelsteuersatz oder aber der er-
mäßigte Steuersatz zur Anwen-
dung kommen kann (beachte je-
doch die bis 31.Dezember 2022 
bestehende Pandemie-bedingte 
Ausnahmeregelung zur Anwend-
barkeit des ermäßigten Umsatz-
steuersatzes auch für den Vor-
Ort-Verzehr von Speisen).  
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NEUES VOM BMF 

Einführungsschreiben zur 
Konsignationslagerregelung 
nach § 6b UStG 
BMF, Schr. v. 10. Dezember 
2021 – III C 3 - S 7146/20/10001 
:002 

Mit dem Gesetz zur weiteren 
steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vor-
schriften vom 12. Dezember 
2019 wurde mit § 6b UStG eine 
Vereinfachungsregelung für Lie-
ferungen in Warenlager zu Ab-
rufzwecken im Gemeinschafts-
gebiet eingeführt (Konsignati-
onslagerregelung für Lager im 
Sinne des § 6b UStG). 

Nachfolgend stellen wir den ge-
setzlichen Bestimmungen be-
sonders wichtige Regelungen 
des BMF-Schreibens gegen-
über. 

Vereinfachung für grenzüber-
schreitende Konsignationsla-
gerfälle in der EU 
Die mehrwertsteuerliche Be-
handlung von Konsignationsla-
gern war in der EU vor dem 1. 
Januar 2020 unterschiedlich ge-
regelt. Seit dem 1. Januar 2020 
ist in Konsignationslagerfällen 
unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine direkte innergemein-
schaftliche Lieferung des auslän-
dischen Unternehmens, gefolgt 
von einem innergemeinschaftli-
chen Erwerb des Kunden, anzu-
nehmen. 

§ 6b UStG regelt die Vorausset-
zungen der Konsignationslager-
regelung. Ausgangspunkt der 
Konsignationslagerregelung ist, 
dass ein Gegenstand aus einem 
Mitgliedstaat in einen anderen 
Mitgliedstaat transportiert wird 
(grenzüberschreitendes innerge-
meinschaftliches Verbringen) mit 
dem Zweck, dass der Gegen-
stand erst im Ankunftsmitglied-
staat (nach seinem Transport 
dorthin) verkauft wird.  

§ 6b Abs. 1 UStG führt in seinen 
Nrn. 1 bis 4 abschließend und 
kumulativ die Voraussetzungen 
auf, die zur Anwendbarkeit der 
Konsignationslagerregelung füh-
ren. 

Erstens setzt die Anwendbarkeit 
der Konsignationslagerregelung 
voraus, dass der Unternehmer 
oder ein von ihm beauftragter 
Dritter einen Gegenstand des 
Unternehmens aus dem Gebiet 
eines Mitgliedstaates (Abgangs-
mitgliedstaat) in das Gebiet ei-
nes anderen Mitgliedstaates 
(Bestimmungsmitgliedstaat) 
transportiert.  

Laut BMF kann beauftragter Drit-
ter auch der spätere Erwerber 
sein, sofern er ausdrücklich und 
erkennbar im Namen des Liefe-
ranten handelt und noch keine 
Verfügungsmacht verschafft 
wird. Zum Nachweis dieser Vo-
raussetzungen kommen entspre-
chende Vereinbarungen zum 
Beispiel in einem Rahmenver-
trag in Betracht. 

Laut BMF kann ein Lager im 
Sinne des § 6b UStG zum Bei-
spiel ein Konsignationslager o-
der ein Auslieferungslager sein. 
Ein Lager, in welches die Ge-
genstände der Lieferung gelan-
gen, muss nicht zwingend ein 
Lager im Sinne eines Gebäudes 
sein. Eine Zwischenlagerung der 
Gegenstände in einem Lager im 
Sinne des § 6b UStG kann an je-
dem räumlich und physisch be-
stimmbaren Ort erfolgen, für den 
eine existente Anschrift und ein 
vorhandener Inhaber gegeben 
ist und für den die eingelagerten 
Gegenstände der Art und Menge 
nach bestimmbar sind (siehe im 
Einzelnen Abschnitt 6b.1 Abs. 4 
UStAE). 

Der Transport muss zu dem 
Zweck erfolgen, dass nach dem 
Ende des Transports die Liefe-
rung gemäß einer bestehenden 
Vereinbarung an einen Erwerber 
bewirkt werden soll.  

Eine verbindliche Bestellung/Be-
zahlung des Liefergegenstandes 
bereits bei Beginn der Beförde-
rung / Versendung schließt laut 
BMF die Anwendung der Kon-
signationslagerregelung aus; in-
soweit sind die Grundsätze der 
BFH-Rechtsprechung zum Vor-
liegen einer innergemeinschaftli-
chen Lieferung in Abgrenzung 
zum innergemeinschaftlichen 
Verbringen bei Lieferung in ein 
Warenlager zu beachten. 

Dabei muss dessen vollständi-
ger Name und vollständige An-
schrift dem Unternehmer im Zeit-
punkt des Transportbeginns be-
kannt sein und der Gegenstand 
im Bestimmungsland verbleiben. 

Laut BMF muss der Gegenstand 
vom Zeitpunkt der Einlagerung 
bis zur Entnahme durch den Er-
werber im Bestimmungsland 
bleiben. Umlagerungen inner-
halb eines Mitgliedstaates sind 
unschädlich, sofern es sich je-
weils um Lager im Sinne des § 
6b UStG handelt. 

Zweitens darf der (die Ware ver-
bringende) Unternehmer in dem 
Bestimmungsmitgliedstaat nicht 
ansässig sein. 

Schädlich ist laut BMF ein mit ei-
genen Mitteln (zum Beispiel ei-
genem Personal) betriebenes ei-
genes oder angemietetes/ge-
pachtetes Lager des Lieferanten; 
unschädlich ist hingegen eine 
reine Registrierung im Bestim-
mungsmitgliedstaat. 

Drittens muss der Erwerber ge-
genüber dem Unternehmer bis 
zum Beginn des Warentrans-
ports die ihm vom Bestimmungs-
mitgliedstaat erteilte Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer 
verwendet haben. 

Laut BMF schließt die Verwen-
dung einer anderen USt-IdNr. 
die Anwendung des § 6b UStG 
aus. Zum Begriff des Verwen-
dens wird auf die Ausführungen 
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im Zusammenhang mit der Orts-
bestimmung von Dienstleistun-
gen verwiesen. 

Viertens muss der Unternehmer 
den Warentransport in den Be-
stimmungsmitgliedstaat nach 
Maßgabe des § 22 Abs. 4f UStG 
gesondert aufgezeichnet haben 
und seiner Pflicht zur Aufnahme 
der Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer des potenziellen Er-
werbers in die Zusammenfas-
sende Meldung rechtzeitig, rich-
tig und vollständig nachgekom-
men sein. 

Wenn diese vier Voraussetzun-
gen erfüllt sind, wird zum Zeit-
punkt der Lieferung (Entnahme) 
die Lieferung an den Erwerber 
einer im Abgangsmitgliedstaat 
steuerbaren und steuerfreien in-
nergemeinschaftlichen Lieferung 
gleichgestellt. Überdies wird die 
Lieferung an den Erwerber ei-
nem im Bestimmungsmitglied-
staat steuerbaren innergemein-
schaftlichen Erwerb gleichge-
stellt. 

Wird die Lieferung an den Er-
werber jedoch nicht binnen 12 
Monaten nach dem Ende des 
Warentransports vom Abgangs-
mitgliedstaat in den Bestim-
mungsmitgliedstaat bewirkt, gilt 
der Warentransport grundsätz-
lich als das einer innergemein-
schaftlichen Lieferung gleichge-
stellte Verbringen. Als Zeitpunkt 
gilt der Tag nach Ablauf der 12- 
Monats-Frist. Ein Verbringen gilt 
nicht, wenn der Gegenstand der 
Lieferung binnen zwölf Monaten 
in den Abgangsmitgliedstaat zu-
rückgelangt und dieser Vorgang 
gesondert aufgezeichnet wird o-
der innerhalb des Zeitraums von 
zwölf Monaten ein anderer Un-
ternehmer an die Stelle des Er-
werbers tritt (siehe näher § 6b 
Abs. 5 UStG). 

Der Zeitraum von 12 Monaten 
beginnt laut BMF am Tag nach 
Beendigung des Warentranspor-

tes im Bestimmungsmitglied-
staates (Einlagerung im Lager). 
Für die Berechnung der Frist 
gelten die Grundsätze der Art. 2 
und 3 der Verordnung (EWG, 
Euratom) Nr. 1182/71 vom 
3.6.1971. 

Aus Vereinfachungsgründen 
kann für Waren besonderer 
Form (Flüssigkeiten, Gase, 
Schüttgüter) für Zwecke der 
Fristberechnung das FIFO-Ver-
fahren („First in – First out“) an-
gewendet werden. Enthält das 
Lager identische Waren ver-
schiedener Lieferanten so ist 
das FIFO-Verfahren auf den Be-
stand eines jeden liefernden Un-
ternehmers gesondert anzuwen-
den. 

Wenn eine der Voraussetzungen 
der Konsignationslagerregelung 
innerhalb von 12 Monaten nach 
Ende des Warentransports weg-
fällt, gilt am Tag dieses Ereignis-
ses der ursprüngliche Waren-
transport als innergemeinschaft-
liches Verbringen. Dies ist zum 
Beispiel der Fall, wenn der Un-
ternehmer im Bestimmungsmit-
gliedstaat ansässig wird oder die 
Ware in ein anderes Land ge-
langt. Auch sind Fälle der Zer-
störung, des Verlustes oder des 
Diebstahls der Ware nach ihrer 
Ankunft im Bestimmungsmit-
gliedstaat betroffen. Hier wird 
der ursprüngliche Warentrans-
port einem innergemeinschaftli-
chen Verbringen gleichgestellt, 
das an dem Tag bewirkt gilt, an 
dem die Zerstörung, der Verlust 
oder der Diebstahl festgestellt 
wird. 

Mit Ablauf der 12-Monatsfrist 
wird ein innergemeinschaftliches 
Verbringen angenommen. Dar-
aus ergibt sich die Pflicht zur Re-
gistrierung des Lieferanten im 
Bestimmungsmitgliedstaat. Im 
aufgeführten Beispiel des BMF 
wird ausgeführt, dass sich der 
Lieferant spätestens in diesem 
Zeitpunkt registrieren und eine 
USt-IdNr. beantragen muss. Nur 

dann und bei Vorliegen der übri-
gen tatbestandlichen Vorausset-
zungen (Abgabe ZM) kann die 
Steuerbefreiung im Sinne des  
§ 4 Nr. 1b UStG für dieses inner-
gemeinschaftliche Verbringen 
nach § 6b Abs. 3 in Verbindung 
mit § 6a Abs. 2 UStG vorliegen. 
Die steuerliche Registrierung im 
Bestimmungsland ist bis zum Er-
halt der USt-IdNr. anhand geeig-
neter Unterlagen nachzuweisen. 

Die Anwendung der Konsignati-
onslagerregelung ist gegen-
standsbezogen. Der Ausschluss 
der Regelung für einzelne Liefe-
rungen bzw. Gegenstände führt 
nicht zur grundsätzlichen Versa-
gung der Anwendung. 

„Kleine Verluste“ durch Zerstö-
rung, Verlust oder Diebstahl füh-
ren nicht zum Ausschluss der 
Konsignationslagerregelung. 
Von „kleinen Verlusten“ kann im 
Regelfall ausgegangen werden, 
wenn diese wert- oder mengen-
mäßig weniger als 5 Prozent des 
Gesamtbestands (Freigrenze) 
der identischen Gegenstände 
betragen, der an dem Tag der 
Zerstörung oder des Verlustes 
bzw. dessen Bekanntwerden, 
festgestellt wurde. 

Gesondert geregelt werden Auf-
zeichnungsverpflichtungen für 
den Unternehmer, der den Ge-
genstand liefert, und den Unter-
nehmer, an den geliefert wird  
(§ 22 Abs. 4f, 4g UStG). 

Bitte beachten Sie: 
Grundsätzlich gelten die Ausfüh-
rungen des BMF-Schreibens für 
alle Lieferungen in Lager im 
Sinne des § 6b UStG, deren 
Transport am 1. Januar 2020  
oder später begonnen hat. 
Transporte, die vor dem 1. Ja-
nuar 2020 begonnen, aber erst 
nach dem 31. Dezember 2019 
im Bestimmungsland geendet 
haben, werden nicht erfasst. 
Weggefallen ist die Regelung im 
Entwurf, wonach es für vor dem 
Tag der Veröffentlichung des 
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BMF-Schreibens erbrachte Um-
sätze nicht beanstandet wird, 
wenn die Beteiligten die bisher 
geltende Rechtslage anwenden. 
Die Regelungen zur Konsignati-
onslagervereinfachung sind 
komplex und in der Praxis stel-
len sich viele Detailfragen. Es ist 
im Einzelfall sicherzustellen, ob 
die Vereinfachung zur Anwen-
dung kommt (innergemeinschaft-
liche Lieferung an den Kunden), 
weil die Voraussetzungen erfüllt 
sind oder aber ein innergemein-
schaftliches Verbringen mit an-
schließender Inlandslieferung 
anzunehmen ist. Dies ist des-
halb entscheidend, weil bei un-
zutreffender Behandlung der Lie-
ferant möglicherweise umsatz-
steuerliche Registrierungspflich-
ten sowie eine Umsatzsteuer-
schuld zuzüglich Zinsen und ggf. 
Strafen im Bestimmungsland 
hat. Andererseits kann es auch 
zu Risiken für den Kunden kom-
men, wenn unzutreffend lokale 
Umsatzsteuer fakturiert wird und 
somit ein Vorsteuerabzug ver-
sagt wird. 

 

Ordnungsgemäße Leistungs-
beschreibung in Rechnungen 
BMF, Schr. v. 1. Dezember 2021 
– III C 2 - S 7280-a/19/10002 
:001) 

Gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 
UStG muss eine Rechnung die 
Menge und die Art (handelsübli-
che Bezeichnung) der geliefer-
ten Gegenstände oder den Um-
fang und die Art der sonstigen 
Leistung enthalten. 

Mit Urteil vom 10. Juli 2019, XI R 
28/18, hat der BFH zu der Anfor-
derung „handelsübliche Bezeich-
nung“ Stellung genommen. Der 
BFH hat entschieden, dass der 
Klammerzusatz unionsrechts-
konform einschränkend dahinge-
hend auszulegen sei, dass dies 
keine zusätzliche – verschär-
fende – Voraussetzung für den 

Vorsteuerabzug darstelle. Viel-
mehr sei nach verschiedenen 
Verkehrskreisen – nämlich dem 
Handel mit Waren im mittleren 
und oberen Preissegment einer-
seits und dem Handel mit Waren 
im Niedrigpreissegment anderer-
seits – zu differenzieren. Die 
Handelsüblichkeit einer Bezeich-
nung sei immer von den Um-
ständen des Einzelfalles abhän-
gig, wie etwa der jeweiligen Han-
delsstufe, Art und Inhalt des Ge-
schäftes und insbesondere dem 
Wert der einzelnen Waren.  

Das BMF vertritt hierzu folgende 
Auffassung: 

Insgesamt muss die Bezeich-
nung einer Leistung in der Rech-
nung sowohl für umsatzsteuerli-
che Zwecke als auch für die Er-
fordernisse eines ordentlichen 
Kaufmanns den Abgleich zwi-
schen gelieferter und in Rech-
nung gestellter Ware ermögli-
chen. So muss auch ausge-
schlossen werden können, dass 
eine Leistung mehrfach abge-
rechnet wird. Die erbrachte Leis-
tung muss sich eindeutig und 
leicht nachprüfen lassen. 

Regelmäßig wird die nach § 14 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 UStG grund-
legend erforderliche Angabe der 
Art der gelieferten Gegenstände 
mit deren handelsüblicher Be-
zeichnung übereinstimmen. 
Wenn eine Bezeichnung gewählt 
worden ist, die der Definition 
„Angabe der Art“ nicht ent-
spricht, kann diese trotzdem 
ausnahmsweise ausreichend für 
eine den Vorschriften entspre-
chende Leistungsbeschreibung 
sein, wenn sie eine handelsübli-
che Bezeichnung darstellt. 

Nach dem Urteil XI R 28/18 sind 
keine allgemeingültigen Aussa-
gen möglich, wann eine Be-
zeichnung als handelsüblich an-
gesehen werden kann und wann 
nicht. Vielmehr muss dies unter 
den Umständen des Einzelfalles 

entschieden werden. „Handels-
üblich“ ist eine Bezeichnung 
dann, wenn sie unter Berück-
sichtigung von Handelsstufe, Art 
und Inhalt der Lieferungen den 
Erfordernissen von Kaufleuten 
im Sinne des HGB genügt und 
von Unternehmern in den ent-
sprechenden Geschäftskreisen 
allgemein (das heißt nicht nur 
gelegentlich) verwendet wird. 
Auch der Wert der einzelnen Ge-
genstände ist zu berücksichti-
gen. 

In Zweifelsfällen ist der Unter-
nehmer nachweispflichtig, dass 
eine in der Rechnung aufge-
führte Bezeichnung (zum Bei-
spiel bloße Gattungsbezeich-
nung wie „T-Shirts“, „Bluse“ oder 
ähnliches) auf der betroffenen 
Handelsstufe handelsüblich ist. 

Die Angabe einer alternativen 
handelsüblichen Bezeichnung ist 
nur bei Lieferungen möglich. Bei 
sonstigen Leistungen ist nach 
dem Gesetzeswortlaut keine ent-
sprechende Angabe vorgese-
hen. Vielmehr müssen die Anga-
ben zu einer sonstigen Leistung 
eine eindeutige Identifizierung 
der abgerechneten Leistungen 
ermöglichen. Der Umfang und 
die Art der erbrachten Dienstleis-
tungen sind zu präzisieren, dies 
bedeutet jedoch nicht, dass die 
konkreten erbrachten Dienstleis-
tungen erschöpfend beschrieben 
werden müssen. 

Allein nicht ausreichend sind all-
gemeine Angaben wie „Erbrin-
gung juristischer Dienstleistun-
gen“, „Bauarbeiten“, „Beratungs-
leistung“, „Werbungskosten laut 
Absprache“, „Akquisitions-Auf-
wand“ oder „Reinigungskosten“, 
da sie nicht die erforderliche 
Kontrollfunktion erfüllen.“ 

Die Grundsätze des BMF-
Schreibens sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden. 
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Bitte beachten Sie:  
Bei der Leistungsbeschreibung 
handelt es sich um eines der 
fünf Mindestkriterien damit eine 
Rechnung rückwirkend berichti-
gungsfähig ist. Um Diskussionen 
darüber zu vermeiden, ob eine 
Bezeichnung handelsüblich ist o-
der nicht, sollte die Leistungsbe-
schreibung in der Praxis so ge-
nau und eindeutig wie möglich 
vorgenommen werden.  

 

Umsatzsteuerliche Behand-
lung von Leistungen im Zu-
sammenhang mit der Eindäm-
mung und Bekämpfung der 
Covid-19-Pandemie; Anwen-
dung der Umsatzsteuerbefrei-
ung nach § 4 Nr. 18 UStG 
BMF, Schr. v. 3. Dezember 2021 
– III C 3 - S 7130/20/10005 :015 

Nach dem BMF-Schreiben vom 
15. Juni 2021 können aus Billig-
keitsgründen Leistungen, die im 
unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Eindämmung und Be-
kämpfung der Covid-19-Pande-
mie von Einrichtungen des öf-
fentlichen Rechts oder anderen 
Einrichtungen, die keine syste-
matische Gewinnerzielung an-
streben, erbracht werden, als 
eng mit der Sozialfürsorge und 
der sozialen Sicherheit verbun-
dene Leistungen angesehen und 
nach § 4 Nr. 18 UStG als um-
satzsteuerfrei behandelt werden. 

Als Leistungen im Zusammen-
hang mit der Eindämmung und 
Bekämpfung der Covid-19-Pan-
demie gelten auch die entgeltli-
che Gestellung von Personal, 
Räumlichkeiten, Sachmitteln  
oder die Erbringung von anderen 
Leistungen an Körperschaften 
privaten oder öffentlichen 
Rechts, soweit die empfangende 
Körperschaft selbst Leistungen 
im Zusammenhang mit der Ein-
dämmung und Bekämpfung der 
Covid-19-Pandemie erbringt. Für 
die aus Billigkeitsgründen mögli-
che Steuerbefreiung der an 

diese Körperschaften erbrachten 
Leistungen ist es unbeachtlich, 
ob die Leistungen der Körper-
schaften zur Eindämmung und 
Bekämpfung der Covid-19-Pan-
demie steuerbar oder – zum Bei-
spiel mangels Entgeltlichkeit  
oder in Folge der Erfüllung eige-
ner hoheitlicher Aufgaben – nicht 
steuerbar sind. 

Die vorstehende Billigkeitsrege-
lung ist laut BMF-Schreiben vom 
15. Juni 2021 für die Veranla-
gungszeiträume 2020 und 2021 
anzuwenden. 

Nach dem BMF-Schreiben vom 
3. Dezember 2021 werden diese 
Billigkeitsregelungen bis ein-
schließlich Veranlagungszeit-
raum 2022 verlängert. 

 

Besteuerung von Reiseleis-
tungen von Unternehmen mit 
Sitz im Drittland 
BMF, Schr. v. 1. Dezember 2021 
– III C 2 - S 7419/19/10002 :004 

Mit BMF-Schreiben vom 29. Ja-
nuar 2021 wurde beschlossen, 
dass § 25 UStG bei Reiseleis-
tungen von Unternehmern mit 
Sitz im Drittland und ohne feste 
Niederlassung im Gemein-
schaftsgebiet nicht anwendbar 
ist. 

Aus Gründen des Vertrauens-
schutzes wird es nicht bean-
standet, wenn auf bis zum 31. 
Dezember 2020 ausgeführte 
Reiseleistungen von Unterneh-
mern mit Sitz im Drittland und 
ohne feste Niederlassung im Ge-
meinschaftsgebiet die Sonderre-
gelung des § 25 UStG angewen-
det wird. 

Diese Nichtbeanstandungsrege-
lung wurde zunächst gemäß 
BMF-Schreiben vom 29. März 
2021 um ein Jahr bis zum 31. 
Dezember 2021 verlängert. 

Nunmehr wurde die Nichtbean-
standungsregelung gemäß BMF-
Schreiben vom 1. Dezember 
2021 um ein weiteres Jahr bis 
zum 31. Dezember 2022 verlän-
gert. 

 

Erinnerung zu steuerfreien 
grenzüberschreitenden Güter-
beförderungen: Nichtbean-
standungsregelung endet am 
31.12.2021 
BMF, Schr. v. 14. Oktober 2020 
- III C 3 - S 7156/19/10002 :006 

Nach § 4 Nr. 3 Buchst. a UStG 
sind grenzüberschreitende Gü-
terbeförderungen, die sich auf 
Gegenstände der Ein- und Aus-
fuhr beziehen, unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen steu-
erfrei. Die Vorschrift beruht auf 
Art. 146 Abs. 1 Buchst. e MwSt-
SystRL. 

Der EuGH hat mit Urteil vom 29. 
Juni 2017 – Rs. C-288/16 – L.C. 
– entschieden, dass die in Art. 
146 Abs. 1 Buchst. e MwSt- 
SystRL enthaltene Steuerbefrei-
ung nur gewährt werden kann, 
wenn der Frachtführer diese un-
mittelbar an den Absender oder 
den Empfänger der Gegen-
stände erbringt. 

Dies stand nicht im Einklang mit 
der bisherigen Handhabung der 
Finanzverwaltung (siehe VAT 
Newsletter Juli 2017). Im UStAE 
wurde deshalb durch das BMF-
Schreiben vom 6. Februar 2020 
eine Einschränkung dahinge-
hend aufgenommen, dass die 
Steuerbefreiung nur für die Leis-
tung des Hauptfrachtführers, 
nicht aber für die Leistungen der 
Unterfrachtführer in Betracht 
kommt. Zu weiteren Einzelheiten 
siehe BMF-Schreiben vom 27. 
September 2021. 

Die Grundsätze des BMF-
Schreibens vom 6. Februar 2020 
sind auf alle offenen Fälle anzu-
wenden. Für vor dem 1. Januar 
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2022 ausgeführte Umsätze wird 
es jedoch nicht beanstandet, 
wenn die bisher geltende 
Rechtslage angewendet wird.  

Bitte beachten Sie: 
Für Beförderungsleistungen ab 
dem 1. Januar 2022 muss je-
weils geprüft werden, ob eine 
Abrechnung des Hauptfrachtfüh-
rers oder eines Unterfrachtfüh-
rers vorliegt. Dies spielt insbe-
sondere in Konzernen, in denen 
zentrale Beauftragungen des 
Spediteurs durch eine Gesell-
schaft vorgenommen werden, 
eine große Rolle. Nur im ersten 
Fall (Abrechnung des Haupt-
frachtführers an Absender oder 
Empfänger der Gegenstände) 
kommt eine Steuerbefreiung in 
Betracht. Wird mit Umsatzsteuer 
abgerechnet, handelt es sich je-
doch um eine steuerfreie Beför-
derungsleistung, schuldet das 
leistende Unternehmen die 
Steuer nach § 14c Abs. 1 UStG, 
während der Leistungsempfän-
ger nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt ist. 

 

IN KÜRZE 

Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass: Änderungen zum 
31.12.2021 
BMF, Schr. v. 17. Dezember 
2021 – III C 3 - S 7015/21/10001 
:001 

Der Umsatzsteuer-Anwendungs-
erlass berücksichtigt zum Teil 
noch nicht die seit dem BMF-
Schreiben vom 15. Dezember 
2020 ergangene Rechtspre-
chung, soweit diese im Bundess-
teuerblatt Teil II veröffentlicht 
worden ist. Außerdem enthält 
der Umsatzsteuer-Anwendungs-
erlass in gewissem Umfang re-
daktionelle Unschärfen, die be-
seitigt werden müssen. Das 
Schreiben enthält lediglich re-
daktionelle Änderungen des Um-
satzsteuer-Anwendungserlasses 

ohne materiell-rechtliche Auswir-
kungen. 

 

Umsatzsteuersatz für digitale 
Medien nach § 12 Abs. 2 Nr. 14 
UStG 
BMF, Schr. v. 17.Dezember 
2021 – III C 2 - S 7225/19/10001 
:005 

Nach § 12 Abs. 2 Nr. 14 UStG 
unterliegt die Überlassung der in 
Nummer 49 Buchstabe a bis e 
und Nummer 50 der Anlage 2 
bezeichneten Erzeugnisse in 
elektronischer Form dem ermä-
ßigten Steuersatz. Ebenso un-
terliegt gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 
14 Satz 3 UStG die Bereitstel-
lung eines Zugangs zu Daten-
banken, die eine Vielzahl von 
elektronischen Büchern, Zeitun-
gen oder Zeitschriften oder Teile 
von diesen enthalten, dem ermä-
ßigten Steuersatz. Das BMF-
Schreiben beschäftigt sich mit 
beiden Bestimmungen. 

 

VORSCHAU 

Entwurf eines BMF-Schrei-
bens zu § 4 Nr. 29 UStG 

Das BMF hat den Verbänden 
den Entwurf eines Einführungs-
schreibens zur Umsatzsteuerbe-
freiung gemäß § 4 Nr. 29 UStG 
für Leistungen von selbstständi-
gen Personenzusammenschlüs-
sen, die diese an ihre Mitglieder 
erbringen, zur Stellungnahme 
übersandt. 

Die Vorschrift des § 4 Nr. 29 
UStG wurde durch das Gesetz 
zur weiteren steuerlichen Förde-
rung der Elektromobilität und zur 
Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften (JStG 2019) einge-
führt und gilt seit 1. Januar 2020. 
Sie basiert auf Artikel 132 Abs. 1 
Buchst. f MwStSystRL. Die bis-
herige Steuerbefreiung nach § 4 

Nr. 14 Buchst. d UStG für Perso-
nenzusammenschlüsse im medi-
zinischen Bereich wurde zum 1. 
Januar 2020 aufgehoben. 
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